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GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2  Nr. 5  und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

b Parkanlage

Dauerkleingärten

Badeplatz, Freibad

Friedhof

Spielplatz

f Sportplatz

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCCHAFT, DEN
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 5 Abs. 2  Nr. 7  und Abs. 4 BauGB)

Bestand

Wasserf lächen

Überschwemmungsgebiet

Wasserschutzgebiet

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FÜR DIE GEWINNUNG VON

BODENSCHÄTZEN
(§ 5 Abs. 2  Nr. 8  und Abs. 4 BauGB)

Bestand

  Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von
Bodenschätzen

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR WALD
(§ 5 Abs. 2  Nr. 9  und Abs. 4 BauGB)

Bestand

¶

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Flächen für Sonderkulturen, hier Weinberg

Aussiedlerhof

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 5 Abs. 2  Nr. 10 und Abs. 4  BauGB)

Bestand Planung
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts
(§  5  Abs. 4 BauGB)

ND

N Naturschutzgebiet

Naturdenkmal

Landschaftsschutzgebiet

Ü

Fauna - Flora - Habit  - Flächen

Biotope nach §32 NatschG

Windkraftanlage

Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze

Schießstand

Bestand

Mobilfunkanlage

FLÄCHEN, DEREN BÖDEN ERHEBLICH MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN
BELASTET SIND
(§ 5 Abs. 3  Nr. 3  und Abs. 4 BauGB)

Bestand

Alt lasten / alt lastenverdächtige Flächen

t

SONSTIGE PLANZEICHEN

L

F Festplatz

Planung

·

F

Sanierungsgebiet

D

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN DENKMALSCHUTZ

(§ 5 Abs. 5  und 4, § 9 Abs. 6 , § 172 Abs. 1  BauGB)

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(§  5  Abs. 4 , §  9 Abs. 6 BauGB)

Bestand

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft,
hier: Landschaf tsbest immende Bäume und Gehölzgruppen,
die im Grundzug zu erhalten oder neu anzulegen sind

Planung
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V
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^

G

?
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§  5  Abs. 2 Nr. 1)

Bestand Planung

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1  Nr. 1  BauNVO)

Gemischte Baufläche
(§ 1 Abs. 1  Nr. 2  BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1  Nr. 3  BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs. 1  Nr. 4  BauNVO)Q

ZEICHENERKLÄRUNG

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND DIENST-

LEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR
GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN
(§  5  Abs. 2 Nr. 2)

Bestand Planung

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltung

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

Sport lichen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen, hier Zweckbestimmung Hallenbad

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND FÜR DIE ÖRTLICHEN
HAUPTVERKEHRSZÜGE
(§ 5 Abs. 2  Nr. 3  und Abs. 4 BauGB)

Hauptverkehrsstraßen

Bahnanlagen

Erschließungsstraßen

Bestand Planung

Öffentliche Parkfläche

Verkehrsf lächen
besonderer Zweckbestimmung

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND

ABWSSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN
(§ 5 Abs. 2  Nr. 4  und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Flächen für Ver- und Entsorgung

Elektrizität

Gas

Wasser

Abwasser

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2  Nr. 4  und Abs. 4 BauGB)

Bestand

oberirdisch, hier Stromleitungen

unterirdisch,  hier Fernmeldekabel

4

>

P

F

^ Sport lichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Z

r

5

Krankenhaus

Segelflugplatz

Hubschrauberlandeplatz

unterirdisch,  hier Wasserversorgungsleitung

unterirdisch,  hier Hauptsammler Kanalisat ion

X Jugendherberge

T Telekom

Schonwald /  Bannwald

HINWEIS

LUFTVERTEIDIGUNGSANLAGEN LAUDA - KÖNIGSHOFEN

Alle Konzentrat ionszonen befinden sich im Erfassungsbereich der Luftverteidigungsanlage (LV-Anlage) Lauda-Königshofen. Der
Dienstbetrieb der LV-Anlage wird jedoch nicht beeinträcht igt,  wenn folgende Bauhöhenbeschränkungen eingehalten werden:

· 406,9 m üNN im Entfernungsbereich von 10 km bis 15 km,

· 416,8 m üNN im Entfernungsbereich von 15 km bis 20 km,

· 430,4 m üNN im Entfernungsbereich von 20 km bis 25 km und

· 447,9 m üNN im Entfernungsbereich von 25 km bis 30 km.

Als Planungsgrundlage für die Entfernungsbest immung kann die geografische Koordinate 9° 48' 05,007" 0, 49° 31' 32,698"

(WGS 84) herangezogen werden.

Grundsätzlich ist die Planung von größeren Windkraftanlagen (WKA), die die o.g. Gesamtbauhöhenbeschränkungen

überschreiten, möglich. Jedoch ist bei solchen Anlagen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, da die WKA ab den angegebenen

Höhen in das operationell bedeutsame Radarstrahlungsfeld der LV-Anlage hineinragen. Ob dadurch eine Störung des

Radarfeldes resultiert, hängt dann von topographischen Gegebenheiten, der Bauart der Windkraftanlage und von der räumlichen

Staffelung bei mehreren Anlagen ab. Die Wehrbereichsverwaltung Süd ist im Zuge der Baugenehmigung zu beteiligen.

RADARGESTÜTZTE FLUGZEUGFÜHRUNG DES FLUGPLATZES NIEDERSTETTEN

Alle Konzentrationszonen liegen im Einf lussbereich der radargestützten Flugzeugführung des Flugplatzes Niederstetten. Bei

einer Gesamtbauhöhe von bis 717 müNN ist jedoch mit  keiner Beeinträchtigung zu rechnen.

LUFTFAHRT

Eine verbindliche Zust immung der Luftfahrtbehörde RP Stuttgart - Referat 46 - Sachgebiet 3 Luftfahrt zur Errichtung einer

Windkraftanlage ist erst möglich, wenn eine exakte Kenntnis u.a. des Standorts, der Höhe und der Bauweise der Anlage vorliegt.

Dies ist in der Regel auf der Ebene der Regionalplanung oder Bauleitplanung, insbesondere beim Flächennutzungsplan noch

nicht der Fall. Erst im regelmäßig immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird zu beachten sein, dass durch ein

Bauwerk im Bauschutzbereich oder bei einem Bauwerk über 100 m Höhe eine konkrete Gefährdung der Sicherheit des

Luftverkehrs zu vermeiden ist bzw. Flugsicherungseinrichtungen nicht gestört werden dürfen. Bei einer konkreten Antragstellung

werden zusätzlich noch die Belange bei der Durchführung von Rettungsf lügen und Flüge der Polizei zu berücksichtigen sein. Zur

Beantwortung dieses Sachverhalts ist gesetzlich eine gutachterliche Stellungnahme der DFS erforderlich.

DENKMALPFLEGE

KONZENTRATIONSZONE W2

Im Bereich der geplanten Konzentrat ionszone W2 ist folgendes Kulturdenkmal bekannt:

· archäologisches Kulturdenkmal nach § 2 DSchG: Gruppe kleinerer vorgeschichtlicher Tumuli, möglicherweise aus der
Bronzezeit „Henig".

An der Erhaltung der Kulturdenkmale besteht ein öffentliches Interesse.

Die Areale sind daher im Zuge der weiteren Detailplanung der Windkraftanlagen von einer Bebauung freizuhalten.

Bodeneingriffe im Bereich der Kulturdenkmalflächen sind ohne eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nicht zulässig.

Bei Bodeneingriffen, Erdarbeiten, Baumaßnahmen im näheren Umfeld ist das RP Stuttgart Ref. 86 -- Archäologische

Denkmalpf lege frühzeitig zu beteiligen, um die Maßnahmen im Vor\hichfeld abzust immen. Ggf. sind archäologische

Prospektionen und wissenschaftliche Ausgrabungen auf Kosten des Planungsträgers frühzeitig im Vorfeld notwendig.

RICHTFUNK

Da der Richtfunk gegenwärt ig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte Kommunikat ionslösung darstellt, sind

Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszustand für ein best immtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht mehr

zutreffend. Es ist zu beachten, dass die dargestellten Richtfunkstrecken (Daten) ggf.  nicht tagesaktuell sind.

FREILEITUNGEN (AB 110 kV / BAHNSTROMLEITUNGEN)

Zwischen Windenergieanlagen und Freileitungen sind folgende horizontale Mindestabstände zwischen Rotorblattspitze in
ungünst igster Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einzuhalten:

· für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 3 x Rotordurchmesser;

· für Freileitungen mit  Schwingungsschutzmaßnahmen  > 1 x Rotordurchmesser.

Wenn sichergestellt ist, dass die Freileitung außerhalb der Nachlaufströmung der Windenergieanlage liegt und der
Mindestabstand zwischen der Rotorblattspitze in ungünst igster Stellung und dem äußeren ruhenden Leiter > 1 x
Rotordurchmesser beträgt,  kann auf die schwingungsdämpfenden Maßnahmen verzichtet werden.

Weiterhin gilt für Freileitungen aller Spannungsebenen, dass bei ungünst iger Stellung des Rotors die Blattspitze nicht in den
Schutzstreifen der Freileitung ragen darf.

Verwaltungsgemeinschaft
Marktplatz 8

97941 Tauberbischofsheim
Main - Tauber - Kreis
Tel.: 0 93 41 / 803 - 0

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

TAUBERBISCHOFSHEIM

GROSSRINDERFELD

KÖNIGHEIM

WERBACH

lfd. Nummer der Konzentrationszone

|

T3
32,5 ha Gesamtf läche Konzentrat ionszone

ibu - Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Umwelttechnik mbH
97941 Tauberbischofsheim Untere Torstraße 21 Tel. 09341/8909-0, Fax 8909-70 eMail: info@ibu-gmbh.com
76199 Karlsruhe Fischerstraße 3 Tel. 0721/35257-0, Fax 35257-20 eMail: kontakt@ibu-ka.de
97270 Kist Eisinger Straße 35 Tel. 09306/9858626 eMail: info@ibu-gmbh.com

Kommunale Konzentrationszonen für Windkraftanlagen der
Verwaltungsgemeinschaft  Tauberbischofsheim / Großrinderfeld /
Königheim / Werbach
Der Turm und die gesamte Fundamentierung einer Windkraft-
anlage sind innerhalb der Konzentrationszonen zu errichten.
der Rotor der Windkraftanlage  darf  auch Flächen außerhalb der
Konzentrationszonen überstreichen, sofern andere Rechtsvor-
schriften oder nachbarschützende Belange dadurch nicht
beeinträcht igt werden.

FLÄCHEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

Vorranggebiete für regionalbedeutsame  Windkraf tanlagen mit
lfd. Kennziffer gem. Teilfortschreibung Windenergie
Regionalplan Heilbronn - Franken 2020, genehmigt durch das
Ministerium für Verkehr und Inf rastruktur Baden - Württemberg
am 30.09.2015

24_TBB
25,9 ha Gesamtf läche des Vorranggebiets

lfd. Nummer des Vorranggebiets für
regionalbedeutsame  Windkraftanlagen

Maßstab 1 : 25.000

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

6. ÄNDERUNG ZUR STEUERUNG DER WINDKRAFTNUTZUNG

PLANZEICHNUNG

Tauberbischofsheim, den 17.12.2015

Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses

Wolfgang  V o c k e l
- Bürgermeister -


